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Allgemeine Bedingungen Fernwärmelieferung für Kunden mit jährlicher Abrechnung 
der Stadtwerke Mühlhausen GmbH 

 
 

§ 1 
Geltungsbereich, Regelungsumfang, Kollision 

1. Diese Allgemeinen Bedingungen gelten für die Versorgung des 
Kunden mit Fernwärme zu allgemeinen Versorgungsbedingungen 
im Sinne von § 1 Abs. 1 der Verordnung über Allgemeine Bedingun-
gen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV) vom 
20.06.1980 (Anlage 4) im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Mühl-
hausen GmbH. 

2. Diese Allgemeinen Bedingungen treten ab 01.01.2024 in Kraft und 
ersetzen ab dem Tag des in Kraft Tretens alle früheren Allgemeinen 
Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme. 

3. Für den mit dem Kunden geschlossenen Fernwärmeliefervertrag 
gelten die §§ 2 bis 34 AVBFernwärmeV (Anlage 4) in der jeweils 
aktuellen Fassung. Sollte die AVBFernwärmeV ersetzt werden, so 
treten die neue Verordnung oder Verordnungen zum Zeitpunkt des 
in Kraft Tretens automatisch an die Stelle der AVBFernwärmeV. 

4. Diese Allgemeinen Bedingungen gelten in Ergänzung zu dem zwi-
schen dem Fernwärmeversorgungsunternehmen ausdrücklich oder 
konkludent nach § 2 Abs. 2 AVBFernwärmeV geschlossenen Fern-
wärmeliefervertrag und den §§ 2 bis 34 AVBFernwärmeV (Anlage 
4). Ergänzend gelten die Preisbedingungen und Preisblatt der 
Stadtwerke Mühlhausen GmbH (Anlage 2) und die Abnahmestellen 
und Fließschemata (Anlage 3) und die übrigen Anlagen des Vertra-
ges. Die Gesamtheit der Regelungen nach Satz 1 und 2 wird im 
Folgenden als "Vertrag" bezeichnet. 

5. Der Kunde ist verpflichtet, auf Verlangen des Fernwärmeversor-
gungsunternehmens den Abschluss und das Fortbestehen eines 
Vertrags über die Herstellung und Nutzung eines Anschlusses an 
das Fernwärmenetz (Netzanschlussvertrag) nachzuweisen. Ist der 
Kunde nicht Eigentümer des Grundstückes, ist er verpflichtet, auf 
Verlangen des Fernwärmeversorgungsunternehmens die Zustim-
mung des Grundstückseigentümers zur Anschlussnutzung nachzu-
weisen. § 8 Abs. 5 AVBFernwärmeV bleibt unberührt. Bei einem 
Verstoß gegen Satz 1 oder 2 ist das Fernwärmeversorgungsunter-
nehmen berechtigt, diesen Vertrag außerordentlich mit einer Frist 
von 2 Wochen zum Monatsende zu kündigen. 

6. Frühere Fernwärmelieferverträge mit dem Kunden für das gleiche 
Versorgungsobjekt werden jeweils durch zeitlich spätere, schriftli-
che Fernwärmelieferverträge ersetzt. Bei einem Widerspruch des 
Fernwärmeliefervertrags und der sonstigen Vertragsbestandteile 
(Anlagen 1, 2, 3) zu den §§ 2 bis 34 AVBFernwärmeV (Anlage 4) 
gelten diese vorrangig, bei einem Widerspruch zwischen dem Fern-
wärmeliefervertrag und den sonstigen Vertragsbestandteilen (Anla-
gen 1, 2, 3) gilt der Fernwärmeliefervertrag vorrangig (Individualver-
einbarung), bei einem Widerspruch zwischen sonstigen Vertrags-
bestandteilen (Anlagen 1, 2, 3) untereinander hat der Vertragsbe-
standteil mit der jeweils niedrigeren Anlagennummerierung Vorrang 
vor dem Vertragsbestandteil mit einer höheren Anlagennummerie-
rung. 

 
§ 2 

Vertragsgegenstand (Kardinalpflichten) 

1.  Das Fernwärmeversorgungsunternehmen verpflichtet sich zur 
erstmaligen Herstellung des Hausanschlusses gemäß § 10 AVB-
FernwärmeV und der Übergabestation (§ 11 AVBFernwärmeV) (im 
Folgenden kurz „Hausanschluss“) und Inbetriebsetzung der Kun-
denanlage (§ 13 AVBFernwärmeV), sofern dieser nicht bereits be-
steht. §§ 8 – 17 AVBFernwärmeV bleiben unberührt. 

2. Der Kunde ist zur Zahlung des Baukostenzuschusses, der Hausan-
schlusskostenerstattung und Inbetriebsetzungspauschale verpflich-
tet. § 9, § 10 Abs. 5 AVBFernwärmeV bleiben unberührt.  

3. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen verpflichtet sich zu den in 
diesem Vertrag vereinbarten Bedingungen den Kunden mit Fern-
wärme zu beliefern und die vereinbarte Anschlussleistung vorzuhal-
ten (Kardinalpflichten). 

4. Der Kunde ist verpflichtet, die Fernwärme zu den in diesem Vertrag 
vereinbarten Bedingungen abzunehmen und zu bezahlen (Kardinal-
pflichten). 

 
§ 3 

Beginn der Lieferung, Liefer- und Leistungsgrenzen 

1. Voraussetzung für den Beginn der Lieferung ist die rechtzeitige Be-
auftragung der Anschlussherstellung und die fristgemäße Bezah-
lung aller bestehenden Forderungen des Fernwärmeversorgungs-
unternehmens aus der Anschlussherstellung und sonstigen Lie-
ferverhältnissen. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen legt an-
derenfalls einen neuen Lieferbeginn fest. 

2. Es gelten die Liefer-, Leistungs- und Eigentumsgrenzen des An-
schlussschemas (Anlage 3) bzw. der Technischen Anschlussbedin-
gungen (Anlage 6). 

 
§ 4 

Herstellung des Hausanschlusses 
1. Der Hausanschluss besteht aus Hausanschlussleitung, Übergabe-

station und Messeinrichtungen. Er endet hinter der Übergabestelle. 

2. Die Kundenanlage besteht aus der Hauszentrale, der Hausanlage 
und den Wassererwärmungs- und sonstigen Wärmeverbrauchsan-
lagen. 

3. Die Eigentums-, Liefer- und Leistungsgrenzen ergeben sich aus den 
Anlagen 3 und 6. 

4. Der Hausanschluss und die Messeinrichtungen werden nur zu ei-
nem vorübergehenden Zweck für die Dauer der Nutzungsrechte aus 
diesem Vertrag mit dem Grundstück oder Gebäude des Anschluss-
nehmers verbunden (Scheinbestandteile im Sinne von § 95 BGB). 
Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist verpflichtet, sie mit 
Ende der Nutzungsrechte aus diesem Vertrag zu entfernen. § 8 
Abs. 4 AVBFernwärmeV bleibt unberührt. 

5. Der Umfang der Herstellungsarbeiten, Art und Beschaffenheit des 
Hausanschlusses ist vom Fernwärmeunternehmen nach billigem 
Ermessen zu bestimmen. 

 Wird keine Abnahme verlangt und hat der Kunde den Anschluss in 
Betrieb genommen, so gilt die Abnahme nach Ablauf von 6 Werkta-
gen nach Beginn der Fernwärmelieferung als erfolgt. Der Kunde ist 
mit dem Inbetriebsetzungsprotokoll auf die Wirkung eines rügelosen 
Fernwärmebezugs hinzuweisen. 

 
§ 5 

Anschlussnutzung 
1. Der Kunde ist zur Nutzung des Hausanschlusses zum Bezug von 

Fernwärme von dem Fernwärmeversorgungsunternehmen berech-
tigt.  

2. Der Kunde ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass Dritte den 
Hausanschluss nicht unberechtigt zum Bezug von Fernwärme nut-
zen. Der Kunde hat Dritte im Falle einer Fernwärmeentnahme ohne 
vorherigen Abschluss eines schriftlichen Vertrags auf die Pflicht zur 
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Mitteilung nach § 2 Abs. 2 AVBFernwärmeV hinzuweisen. § 2 AVB-
FernwärmeV bleibt unberührt. 

3. Der Kunde ist bei einer Fernwärmeentnahme ohne vorherigen Ab-
schluss eines schriftlichen Vertrags verpflichtet, dem Fernwärme-
versorgungsunternehmen Auskunft über die Identität und Adresse 
von Nutzern der über den Hausanschluss versorgten Räume, Woh-
nungen oder Gebäude zu erteilen. 

4. Bei leerstehenden oder frei zugänglichen Räumen, Wohnungen o-
der Gebäuden gilt der Kunde als ausschließlicher Nutzer, es sei 
denn, er weist dem Fernwärmeversorgungsunternehmen den tat-
sächlichen Nutzer nach. 

5. Die Nutzung des Anschlusses zur Einspeisung oder Durchleitung 
von Wärme ist nicht Gegenstand dieses Vertrags und bedarf einer 
gesonderten Vereinbarung. 

6. Der Kunde ist verpflichtet, einen hydraulischen Abgleich seiner Kun-
denanlage nach den anerkannten Regeln der Technik durchführen 
zu lassen. Auf Aufforderung hat der Kunde dem Fernwärmeversor-
gungsunternehmen einen entsprechenden Nachweis über die Vor-
nahme des hydraulischen Abgleichs vorzulegen. 

 

§ 6 
Umfang und Art der Fernwärmelieferung 

1. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen liefert dem Kunden ganz-
jährig Fernwärme im Umfang der vereinbarten Anschlussleistung. § 
5 AVBFernwärmeV bleibt im Übrigen unberührt. 

2. Der Kunde verpflichtet sich, seinen gesamten Wärmebedarf für das 
Versorgungsobjekt ausschließlich mit Fernwärme des Fernwärme-
versorgungsunternehmens zu decken. Eine Abweichung von dieser 
Verpflichtung ist nach Zustimmung des Fernwärmeversorgungsun-
ternehmens möglich. Das Recht des Kunden, eine Vertragsanpas-
sung nach § 3 AVBFernwärmeV zu verlangen, bleibt unberührt. 

3. Die zwischen dem Kunden und dem Fernwärmeversorgungsunter-
nehmen vereinbarte abrechnungsrelevante Anschlussleistung wird 
vom Kunden, gegebenenfalls durch eine vom Kunden zu beauftra-
gende Fachfirma, auf der Grundlage seines Wärmebedarfs nach 
den einschlägigen DIN-Normen in der bei Vertragsschluss gültigen 
Fassung ermittelt. Der Kunde ist berechtigt, seinen Wärmebedarf 
bei Vertragsschluss nach Erfahrungswerten zu ermitteln. Das Fern-
wärmeversorgungsunternehmen übernimmt keine Haftung für die 
Richtigkeit oder Plausibilität der Bedarfsangaben des Kunden und 
der vereinbarten Anschlussleistung. § 3 AVBFernwärmeV bleibt un-
berührt. 

4. Bei einer Anpassung der vereinbarten Anschlussleistung nach § 3 
AVBFernwärmeV bleibt die Verpflichtung zur Zahlung der ver-
brauchsunabhängigen Entgelte (Grund- und Verrechnungspreis) 
unberührt, soweit und solange das Fernwärmeversorgungsunter-
nehmen die frei gewordene Anschlussleistung nicht durch einen 
nach Zugang des Anpassungsbegehrens des Kunden mit einem 
Dritten abgeschlossenen Fernwärmelieferungsvertrag kompensie-
ren kann. Der Nachweis eines geringeren Schadens bleibt dem 
Kunden unbenommen. 

5. Mitteilungen über Erweiterungen und Änderungen der Kundenan-
lage sowie zur Verwendung zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen 
nach § 15 Abs. 2 AVBFernwärmeV haben rechtzeitig und schriftlich 
zu erfolgen. 

6. Die Fernwärme wird nur für eigene Zwecke des Kunden und seiner 
Mieter zur Raumheizung, -Kühlung und Warmwasserbereitung zur 
Verfügung gestellt. § 22 AVBFernwärmeV bleibt im Übrigen unbe-
rührt. 

 
§ 7 

Entgelte 

1. Für die Lieferung und Bereitstellung von Fernwärme zahlt der 
Kunde dem Fernwärmeversorgungsunternehmen ein Entgelt, das 
zum Teil verbrauchsabhängig (Arbeits-, Gasumlagen- sowie Emis-
sionsentgelt), zum Teil unabhängig vom Wärmeverbrauch des Kun-
den ist (Grund- und ggf. Verrechnungsentgelt). 

2. Die jeweils gültigen Entgeltbedingungen, Preise und Preisanpas-
sungsrechte ergeben sich aus den Preisbedingungen und Preisblatt 
der Stadtwerke Mühlhausen GmbH (Anlage 2). 

3. Sofern der Gesetzgeber eine Verlängerung des Geltungszeitraums 
des Erdgas- und Wärmepreisbremsengesetzes (EWPBG) über den 

31.12.2023 hinaus beschließt und damit eine Änderung des Grund-
preises oder der durch diesen Vertrag im Vergleich zum Vorvertrag 
geänderten Bedingungen unmöglich macht, wird das Fernwärme-
versorgungsunternehmen die im Vorvertrag vereinbarten Preise 
und sonstigen Preisbedingungen solange zur Anwendung bringen, 
bis die Gesetzeslage die Geltung der in Anlage 2 genannten Preis-
bedingungen ermöglicht. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen 
wird den Kunden darüber informieren, wenn eine Anwendung der in 
Anlage 2 genannten Preisbedingungen zum 01.01.2024 noch nicht 
möglich ist und den Zeitpunkt mitteilen, ab dem die Preise und 
Preisbedingungen aus Anlage 2 ihre Wirkung entfalten. Sofern 
keine Mitteilung des Fernwärmeversorgungsunternehmens erfolgt, 
gilt bereits ab dem 01.01.2024 die vertraglich vorgesehene Anlage 
2. 

 
§ 8 

Allgemeines Leistungsbestimmungsrecht 

Das Recht des Fernwärmeversorgungsunternehmens, diese Allgemei-
nen Bedingungen, die Preisbedingungen und das Anschlussschema 
(Anlage 3) gemäß § 4 Abs. 1 und 2 AVBFernwärmeV nach billigem Er-
messen ohne Zustimmung des Kunden zu ändern (Allgemeines gesetz-
liches Leistungsbestimmungsrecht), bleibt durch die spezielleren Preis-
anpassungsrechte nach den Preisbedingungen und Preisblatt der 
Stadtwerke Mühlhausen GmbH (Anlage 2) (Besondere Leistungsbe-
stimmungsrechte) unberührt. 
 

§ 9 
Ablesung, Abrechnung, Abschläge 

1. Der Ablese- und Abrechnungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

2. Die Messeinrichtungen werden zum Ende des jeweiligen Abrech-
nungszeitraums abgelesen. Das Fernwärmeversorgungsunterneh-
men ist bei Bedarf berechtigt, Zwischenablesungen vorzunehmen. 
§ 20 AVBFernwärmeV bleibt im Übrigen unberührt. 

3. Der Kunde ist verpflichtet, monatliche Abschläge auf seinen Jahres-
verbrauch zu zahlen. Die Abschlagshöhe wird dem Kunden in der 
Regel mit Vertragsbeginn und in jeder Jahresendabrechnung mit-
geteilt. 

4. Zum Ende jedes Abrechnungszeitraums und zum Ende des Lie-
ferverhältnisses erstellt das Fernwärmeversorgungsunternehmen 
eine (Jahres-) Endabrechnung, in der die im maßgeblichen Abrech-
nungszeitraum geleisteten Abschläge mit den tatsächlich angefalle-
nen Entgelten verrechnet werden. Verlangt der Kunde eine Abrech-
nung in kürzeren Zeitabschnitten, so ist das Fernwärmeversor-
gungsunternehmen berechtigt, die Erstattung der Kosten der zu-
sätzlichen Abrechnungen zu verlangen. §§ 24, 25 AVBFernwärmeV 
bleibt unberührt. 

5. Rechnungen werden 14 Tage nach Zugang zur Zahlung fällig, so-
weit das Fernwärmeversorgungsunternehmen keinen späteren Fäl-
ligkeitstermin mitgeteilt hat. Abschläge werden zu den in der Ab-
schlagsmitteilung angegebenen Zeitpunkten fällig. Eine Abschlags-
mitteilung in der Endabrechnung gilt als Zahlungsaufforderung im 
Sinne von § 27 Abs. 1 AVBFernwärmeV. § 27 AVBFernwärmeV 
bleibt im Übrigen unberührt. 

6. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen berechnet Inbetriebset-
zungskosten nach § 13 Abs. 3 AVBFernwärmeV, die Kosten der 
Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung nach § 33 Abs. 3 
AVBFernwärmeV zu den im jeweils gültigen Preisbedingungen und 
Preisblatt der Stadtwerke Mühlhausen GmbH (Anlage 2) ausgewie-
senen Pauschalen. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist 
berechtigt, für Mahnschreiben einen pauschalierten Schadenser-
satz gemäß den Preisbedingungen und Preisblatt der Stadtwerke 
Mühlhausen GmbH (Anlage 2) zu erheben, soweit eine Vertrags-
partei keinen höheren oder niedrigeren Schaden nachweist. 

7. Der Kunde ist verpflichtet, bei Zahlungen seine Vertragskontonum-
mer anzugeben. Trifft der Kunde bei der Zahlung keine ausdrückli-
che Bestimmung, wird bei mehreren fälligen Forderungen aus die-
sem Vertrag zunächst die älteste Forderung, bei mehreren gleich 
alten die Forderung mit der geringsten Sicherheit, bei mehreren 
gleich sicheren auf jede Forderung verhältnismäßig getilgt. Eine 
spätere anderweitige Tilgungsbestimmung des Kunden ist ausge-
schlossen. Die §§ 366 Abs. 1, 367 BGB bleiben im Übrigen unbe-
rührt. 
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§ 10 
Grundstücksnutzung, Zutrittsrecht 

1. Der Kunde gestattet dem Fernwärmeversorgungsunternehmen, 
das Versorgungsobjekt für die zum Zwecke der örtlichen Versor-
gung und zur Erfüllung der Leistungen dieses Vertrags erforderli-
chen Leitungen zur Zu- und Fortleitung von Fernwärme, sonstigen 
Verteilungsanlagen (insbesondere Hausanlagen und Messeinrich-
tungen) und Zubehör unentgeltlich zu nutzen. Die zur Nutzung über-
lassenen Flächen und Räumlichkeiten erfüllen die Anforderungen 
des Anschlussschemas (Anlage 3). § 8 AVBFernwärmeV bleibt un-
berührt. 

2. Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem 
Ausweis versehenen Beauftragten des Fernwärmeversorgungsun-
ternehmens den Zutritt zum Grundstück und zu seinen Räumen zu 
gestatten, soweit dies für die Prüfung der technischen Einrichtungen 
und Messeinrichtungen, zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und 
Pflichten nach diesem Vertrag, insbesondere zur Ablesung der 
Messeinrichtungen (§ 20 AVBFernwärmeV) oder zur Einstellung 
der Versorgung (§ 33 AVBFernwärmeV), erforderlich ist. Der Kunde 
ist verpflichtet, seinen Mietern und sonstigen (Mit-)Nutzern bei zu-
künftigen Abschlüssen von Nutzungsvereinbarungen (z.B. Mietver-
trägen) aufzuerlegen, die Zutrittsrechte nach Satz 1 einzuräumen. 
Er ist verpflichtet, das Fernwärmeversorgungsunternehmen bei der 
Wahrnehmung seiner Zutrittsrechte zu unterstützen. § 16 AVBFern-
wärmeV bleibt unberührt. 

 
§ 11 

Haftung 

1. Für Schäden, die der Kunde durch Unterbrechung der Fernwärme-
versorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung erlei-
det, haftet das Fernwärmeversorgungsunternehmen gemäß § 6 AV-
BFernwärmeV. 

2. Für sonstige Schäden haften die Vertragspartner nur, soweit diese 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. Dies gilt nicht 
für Schäden, die auf der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit oder auf der Verletzung der wesentlichen Vertrags-
pflichten nach § 2 (Kardinalpflichten) beruhen. 

3. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten nach § 2 
(Kardinalpflichten), welche auf anderen Umständen als Vorsatz o-
der grobe Fahrlässigkeit beruhen, ist die Haftung auf den bei Ab-
schluss des Vertrages als mögliche Folge der Vertragsverletzung 
vorhergesehenen oder unter Berücksichtigung der Umstände vor-
hersehbaren Schaden beschränkt. Gleiches gilt bei grob fahrlässi-
gem Verhalten einfacher Erfüllungsgehilfen (nicht leitende Ange-
stellte) außerhalb des Bereichs der wesentlichen Vertragspflichten 
sowie der Lebens-, Körper- oder Gesundheitsschäden. Die Bestim-
mungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben hiervon unberührt. 

4. Leitet der Kunde die Fernwärme an einen Dritten, insbesondere an 
einen Mieter, weiter, so hat er im Rahmen seiner rechtlichen Mög-
lichkeiten sicherzustellen, dass dieser aus unerlaubter Handlung 
keine weitergehenden Schadensersatzansprüche erheben kann, 
als sie in § 6 Abs. 1 bis 3 AVBFernwärmeV und Absatz 2 und 3 
vorgesehen sind. 

 

§ 12 
Vertragslaufzeit, Kündigung 

1. Der Vertrag hat die im Vertragsformular festgelegte Laufzeit. Wird 
der Vertrag nicht von einer der beiden Seiten mit einer Frist von 
neun Monaten vor Ablauf der Vertragsdauer gekündigt, so gilt eine 
Verlängerung um jeweils weitere fünf Jahre als stillschweigend ver-
einbart.  

2. Hat der Kunde bereits vor Vertragsunterzeichnung ohne einen 
schriftlichen Vertrag Fernwärme aus dem Verteilungsnetz des Fern-
wärmeversorgungsunternehmens entnommen, ist die erste Ent-
nahme der Fernwärme als Laufzeitbeginn maßgeblich. 

3. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund, 
insbesondere in den Fällen der §§ 32 Abs. 2, 3 und 5, 33 Abs. 4 
AVBFernwärmeV sowie §§ 313, 314 BGB bleibt unberührt. 

4. Die Verweigerung des Zutrittsrechts durch den Kunden stellt eine 
andere Zuwiderhandlung im Sinne von § 33 Abs. 2 AVBFernwär-
meV dar. § 33 Abs. 2 AVBFernwärmeV bleibt im Übrigen unberührt. 

 
 

§ 13 
Schlussbestimmungen 

1. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder 
undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen 
hiervon unberührt. Besteht keine gesetzliche Regelung für die un-
wirksame oder undurchführbare Bestimmung, so verpflichten sich 
die Vertragspartner, die ungültigen oder undurchführbaren Bestim-
mungen durch andere, verkehrsübliche Regelungen zu ersetzen. 
Dies gilt entsprechend bei unbeabsichtigten Regelungslücken. 

2. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages sollen zu ihrer Nach-
weisbarkeit schriftlich dokumentiert werden. Gleiches gilt für die Än-
derung dieser Schriftformklausel. Mündliche Nebenabreden beste-
hen bei Vertragsschluss nicht. Für einseitige Gestaltungsrechte, 
insbesondere Leistungsbestimmungsrechte und Kündigungen, ist 
es abweichend von Satz 1 ausreichend, wenn das Gestaltungsrecht 
von einer Partei einseitig schriftlich dokumentiert wird und der an-
deren Partei zugeht. § 2, § 4 Abs. 2 und § 32 Abs. 6 AVBFernwär-
meV bleiben unberührt. 

3. Sitz der für den Kunden zuständigen Betriebsstelle im Sinne von § 
34 AVBFernwärmeV (Gerichtsstand) ist Mühlhausen/Thüringen. 

4. Die Vertragspartner werden die im Zusammenhang mit der Durch-
führung dieses Vertrages erhobenen oder zugänglich gemachten 
Daten zum Zweck der Datenverarbeitung im Sinne der datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen verarbeiten und nutzen, soweit dies zur 
Durchführung des Vertrages notwendig ist. Die Vertragspartner sind 
berechtigt, insbesondere für die Erfassung und Abrechnung der 
Wärmelieferungen Verbrauchs-, Abrechnungs- und Vertragsdaten 
an Dritte in dem Umfang weiterzugeben, wie dies zur ordnungsge-
mäßen technischen und kommerziellen Abwicklung erforderlich ist. 

5. Jeder Vertragspartner erhält eine Ausfertigung des Vertrages. 

 


